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11

Muster

Für einen Erschließungs- und Vorfinanzierungsvertrag zwischen der Gemeinde Brieselang und einer Anwohner-GbR

Die Gemeinde Brieselang, Am Markt 3, 14656 Brieselang

(nachfolgend „Gemeinde“ genannt)

vertreten durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung und den Amtsdirektor des Amtes Brieselang

und

die Straßenerschließungsgesellschaft „X-Straße“, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, bestehend aus den Gesellschaftern

(alle aufführen).................

(nachfolgend Anwohner-GbR genannt)

vertreten durch .................

schließen folgenden Vertrag

§ 1

Gegenstand des Vertrages

(1) Die Gemeinde überträgt nach § 124 Baugesetzbuch (BauGB) die Erschließung auf die Anwohner-GbR. Die Umgrenzung des Erschließungsgebietes ergibt sich aus dem in Anlage 1 beigefügten Plan.

(2) Für die Art, den Umfang und die Ausführung der Erschließung ist die Erschließungsbeitragssatzung „X-Straße“ maßgebend, die die Gemeindevertretung am ....... beschlossen hat.

(3) Die Anwohner-GbR verpflichtet sich zur Herstellung der Erschließungsauflagen gem. §§ 2 und 3 dieses Vertrages.

(4) Die Gemeinde verpflichtet sich, die Erschließungsanlagen bei Vorliegen der in § 8 dieses Vertrages genannten Voraussetzungen in ihre Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen.

§ 2

Fertigstellung der Anlagen

(1) Die Anwohner-GbR verpflichtet sich, die in den beigefügten Plänen dargestellten Straßen- und Wegeflächen mitsamt von Randbegrenzungen (Anlage 2), die Straßenentwässerung (Anlage 3) sowie die Straßenbeleuchtung (Anlage 4) in dem Umfang zu erstellen, der sich aus der von der Gemeinde genehmigten Bauplanung (Anlage 5) ergibt.

(2) Zu weiteren Erschließungsmaßnahmen, insbesondere der Erstellung von Grünanlagen und Parkflächen, ist die Anwohner-GbR nicht verpflichtet.

(3) Erfüllt die Anwohner-GbR ihre Verpflichtungen nicht, so ist die Gemeinde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind insoweit ausgeschlossen.

(4) Erfüllt die Anwohner-GbR ihre Verpflichtungen nur fehlerhaft, so stehen der Gemeinde Schadenersatzansprüche in dem Umfange zu, wie sie der Anwohner-GbR gegen Dritte zustehen und sie diese durchsetzen kann. Dies setzt voraus, dass die Anwohner-GbR bei der Auswahl von Dritten und der Durchführung der Erschließungsarbeiten die Auflagen der Gemeinde beachtet und sich mit ihr dazu ins Benehmen gesetzt hat. 

§ 3

Art und Umfang der Erschließungsanlagen
(1) Die Erschließung nach diesem Vertrag umfasst

a. die Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen

b. die erstmalige Erstellung der öffentlichen Straßen, einschließlich 

i. der Fahrbahnen,

ii. des Gehweges, soweit in der Anlage festgelegt,

iii. der Straßenentwässerung

iv. der Straßenbeleuchtung.

nach Maßgabe der von der Gemeinde genehmigten Bauplanung.

(2) Die Gemeinde hat notwendige bau-, wasserrechtliche sowie sonstige Genehmigungen bzw. Zustimmungen einzuholen.

(3) Aushub, der bei der Errichtung der Erschließungsanlagen im Erschließungsgebiet anfällt, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Seine Verbringung und Verwertung außerhalb des Erschließungsgebietes bedarf der Zustimmung der Gemeinde. Ist eine solche Verbringung notwendig, wird die Gemeinde die Anwohner-GbR bei der Verwendung im Gemeindegebiet unterstützen.

§ 4

Ausschreibungen, Vergabe und Bauleitung

(1) Mit der Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der Erschließungsanlagen beauftragt die Anwohner-GbR ein leistungsfähiges Ingenieurbüro, das die Gewähr für die technisch beste und wirtschaftlichste Abwicklung der Baumaßnahme bietet. Der Abschluss des Ingenieurvertrages zwischen der Anwohner-GbR und dem Ingenieurbüro erfolgt im Einvernehmen mit der Gemeinde.

(2) Die Anwohner-GbR verpflichtet sich, Bauleistungen nur nach Ausschreibung auf der Grundlage der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) ausführen zu lassen und diese mit Zustimmung der Gemeinde zu vergeben. Der Zustimmung bedürfen die Leistungsverzeichnisse – vor deren Ausgabe -, die Auswahl der aufzufordernden Bieter und die Auftragserteilung.

(3) Kostensteigerungen während der Bauzeit sind der Gemeinde zum Zeitpunkt ihrer Entstehung unter Angabe der Gründe bekannt zu geben; anderenfalls können sie bei der Abrechnung nicht anerkannt werden.

(4) Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten werden einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur mit der Auflage in Auftrag gegeben, alle Arbeiten mit der Gemeinde abzustimmen.

§ 5

Baudurchführung

(1) Die Gemeinde wird mit Versorgungsträgern und sonstigen Leistungsträgern sicherstellen, dass die Versorgungseinrichtungen für das Erschließungsgebiet (z.B. Kabel für Telefon- und Antennenanschluss, Strom-, Gas-, Wasserleitung) so rechtzeitig in die Verkehrsflächen verlegt werden, dass die zügige Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht behindert und ein Aufbruch fertiggestellter Anlagen ausgeschlossen wird. Das gleiche gilt für die Herstellung der Hausanschlüsse für die Grundstücksentwässerung an die öffentliche Abwasseranlage. 

(2) Sind die Versorgungseinrichtungen bereits verlegt, wird die Gemeinde dies der Anwohner-GbR anzeigen. Die Anwohner-GbR darf mit der Durchführung der Maßnahmen erst beginnen, wenn die entsprechende Anzeige der Gemeinde vorliegt.

(3) Die Herstellung der Straßenbeleuchtung hat die Anwohner-GbR im Einvernehmen mit der Gemeinde durch den zuständigen Versorgungsträger zu veranlassen.

(4) Der Baubeginn ist der Gemeinde vorher schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde oder ein von ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu überwachen und die unverzügliche Beseitigung festgestellter Mängel zu verlangen.

(5) Die Pflanzung von Bäumen im Straßenraum ist im Bereich von Leitungstrassen möglichst zu vermeiden. Ggf. sind die Anordnungen der Gemeinde bzw. des Leitungsträgers zu beachten und die notwendigen Schutzvorkehrungen zu treffen.

(6) Die Anwohner-GbR hat im Einzelfall auf Verlangen der Gemeinde von den für den Bau der Anlage verwendeten Materialien nach den hierfür geltenden technischen Richtlinien Proben zu entnehmen und diese in einem von beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflaboratorium untersuchen zu lassen sowie die Untersuchungsbefunde der Gemeinde vorzulegen. Die Anwohner-GbR verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht entsprechen, innerhalb einer von der Gemeinde bestimmten Frist zu entfernen.

(7) Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen sind die Entwässerungsanlagen und die vorgesehenen Straßen als Baustraßen herzustellen. Schäden, einschließlich der Straßenaufbrüche an den Baustraßen, sind vor Fertigstellung der Straßen fachgerecht durch den Erschließungsträger zu beseitigen. Mit der Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen darf erst nach Beendigung der Hochbaumaßnahme begonnen werden.

§ 6

Haftung und Verkehrssicherung

(1) Vom Tage des Beginns der Erschließungsarbeiten an übernimmt die Anwohner-GbR im gesamten Erschließungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht in dem Umfange, wie sie diese im Einvernehmen mit der Gemeinde an Dritte, insbesondere die bauausführenden Firmen, übertragen hat. Alle darüber hinausgehenden Verkehrssicherungspflichten übernimmt die Gemeinde.

(2) Die Anwohner-GbR haftet bis zur Übernahme der Anlagen für jeden Schaden, der durch Verletzung der bis dahin ihr obliegenden allgemeinen Verkehrssicherungspflicht entsteht und für solche Schäden, die infolge der Erschließungsmaßnahmen an bereits verlegten Leitungen oder sonst wie verursacht werden. Die Anwohner-GbR tritt hierzu der Gemeinde sämtliche ihr gegenüber Dritten zustehenden Schadenersatzansprüche, insbesondere solche aus einer abzuschließenden ausreichenden Haftpflichtversicherung,  ab. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche stehen der Gemeinde nicht zu.

§ 7

Gewährleistung und Abnahme

(1) Die Anwohner-GbR übernimmt die Gewähr, dass ihre Leistung zur Zeit der Abnahme durch die Gemeinde die vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern. Die Gewährleistung ist darauf beschränkt, was die Anwohner-GbR gegenüber Dritten zusteht und sie durchsetzen kann. Hierzu ist die Anwohner-GbR verpflichtet, in die Verträge mit Dritten eine dem Satz 1 entsprechende Passage aufzunehmen. Die entsprechenden Ansprüche tritt die Anwohner-GbR bereits jetzt an die Gemeinde ab.

(2) Die mit Dritten durch die Anwohner-GbR vereinbarte Gewährleistung, deren Rechte hier abgetreten wurden, hat sich nach den Regeln der VOB zur richten. Die Frist für die Gewährleistung hat fünf Jahre zu betragen. Sie hat mit der Abnahme der einzelnen mangelfreien Erschließungsanlagen durch die Gemeinde zu beginnen.

(3) Die Anwohner-GbR zeigt der Gemeinde die vertragsgemäße Herstellung der Anlagen schriftlich an. Die Gemeinde setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der Gemeinde und der Anwohner-GbR gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom Tage der gemeinsamen Abnahme an gerechnet, durch die Anwohner-GbR zu beseitigen. 

§ 8

Übernahme der Erschließungsanlagen

(1) Im Anschluss an die Abnahme der mangelfreien Erschließungsanlagen übernimmt die Gemeinde diese in ihre Baulast.

(2) Die Gemeinde bestätigt die Übernahme der Erschließungsanlagen in ihre Verwaltung und Unterhaltung schriftlich.

§ 9

Abrechnung der vertraglichen Leistungen

(1) Über die Höhe der Herstellungskosten und die der Anwohner-GbR entstandenen Planungskosten ist die Gemeinde in zweifacher Ausfertigung Rechnung zu legen. Diese Rechnungsausfertigungen verbleiben bei der Gemeinde.

(2) Die Schlussrechnung ist durch die Anwohner-GbR so zu gliedern, dass aus ihr die Höhe des tatsächlichen Erschließungsaufwandes zu ersehen ist, und zwar getrennt für

i. Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen

ii. Fahrbahnen,

iii. etwaige Gehwege,

iv. Straßenentwässerung,

v. Straßenbeleuchtung

vi. Planung und Bauleitung

vii. Vermessung, Vermarkung und Schlussvermessung

viii. Erschließungsträgervergütung

ix. Finanzierungskosten für die Vorfinanzierung der Maßnahme.

(3) Bei der Abrechnung werden die auf die Grundstücke der Gesellschafter der Anwohner-GbR entfallenden Kosten abgesetzt und nicht der Gemeinde berechnet. Bei dieser Berechnung sind die Kostenverteilungsgrundsätze gemäß Anlage 6 zu berücksichtigen. 

§ 10

Erschließungsträgervergütung

Für ihre Leistungen steht der Anwohner-GbR eine Vergütung in Höhe von ... Euro zu.

§ 11

Zeitpunkt der Kostenerstattung/Abtretung von Erschließungsbeiträgen

(1) Die Gemeinde hat die abgerechneten Kosten innerhalb von einer Woche nach Zugang der Abrechnung zu erstatten.

(2) Um die Vorfinanzierungskosten der Anwohner-GbR möglichst gering zu halten, hat die Gemeinde die Möglichkeiten der Kostenspaltung gem. § 127 Abs. 3 BauGB sowie die Möglichkeit zur Erhebung von Vorausleistungen nach § 133 Abs. 3 S. 1 BauGB bei den Erschließungsbeitragsverpflichteten des Erschließungsgebietes mit Ausnahme der Gesellschafter der Anwohner-GbR auszuschöpfen. 

(3) Bereits einvernahmte Erschließungsbeiträge sind der Anwohner-GbR zur Durchführung der Maßnahme zur Verfügung zu stellen. Die Anwohner-GbR hat die ordnungsgemäße Verwendung durch Einschaltung eines Treuhänders oder entsprechender Maßnahmen sicherzustellen.

(4) Ansprüche auf Erschließungsbeiträge im Erschließungsgebiet tritt die Gemeinde sicherungshalber an die Anwohner-GbR ab. Diese ist zur weiteren Abtretung an ein finanzierendes Kreditinstitut berechtigt, nicht hingegen zur Geltendmachung bei den Erschließungsbeitragsverpflichteten. Insoweit verpflichtet sich die Gemeinde, alles Erforderliche zu unternehmen, um die Vereinnahmung der anfallenden Erschließungsbeiträge sicherzustellen.

§ 12

Erschließungsbeitragserhebung bei den Gesellschaftern der Anwohner-GbR

Die Gemeinde sichert zu, dass sie die Eigentümer, Nutzer bzw. Erbbauberechtigte, die Gesellschafter der Anwohner-GbR sind, zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahmen beigetragen haben und wo die auf deren Grundstücke entfallenden Herstellungskosten der Gemeinde gem. § 9 Abs. 3 nicht berechnet worden sind, von der Erhebung von Erschließungsbeiträgen freizustellen. 

§ 13

Ansprüche der Gemeinde

(1) Ziel des Vertrages ist es, einen rechtlich einwandfreien Weg zu eröffnen, um die auf die jeweiligen Grundstücke entfallenden Erschließungskosten zu 100 Prozent durch deren Eigentümer, Nutzungsberechtigten oder Erbbauberechtigten aufbringen zu lassen und die Gemeinde von ihrem 10 Prozentanteil freizustellen. 

(2) Ziel des Vertrages ist es hingegen nicht, die Gemeinde rechtlich von Pflichten zu entlasten, die ihr im Falle einer eigenen Durchführung der Erschließung entstanden wären. Der Gemeinde stehen deshalb Schadenersatz- bzw. Gewährleistungsansprüche jeweils nur in dem Umfange zu, wie diese der Anwohner-GbR gegen Dritte zustehen und sie diese durchsetzen kann.

(3) Die Haftungseinschränkung des Abs. 2 setzt voraus, dass die Anwohner-GbR alle mit Dritten abzuschließenden vertraglichen Vereinbarungen mit der Gemeinde abstimmt und alles unternimmt, um sich selbst die möglichen Ansprüche zu sichern und diese durchzusetzen.

(4) Soweit nicht in Einzelvorschriften dieses Vertrages bereits erfolgt, werden sämtliche Schadenersatz- bzw. Gewährleistungsansprüche der Anwohner-GbR gegen Dritte an die Gemeinde abgetreten.

(5) Sollte dieser Vertrag nicht zur Durchführung kommen, stehen der Gemeinde keinerlei Schadenersatzansprüche zu.

§ 14

Bestandteile des Vertrages

Bestandteile dieses Vertrages sind:

a. der Lageplan mit den Grenzen des Erschließungsgebietes (Anlage1),

b. die Beschreibung der zu erstellenden Straßen- und Wegeflächen einschließlich der Randbefestigungen (Anlage 2),

c. die Beschreibung der zu erstellenden Straßenentwässerung (Anlage 3),

d. die Beschreibung der zu erstellenden Straßenbeleuchtung (Anlage 4),

e. die von der Gemeinde genehmigte Ausbauplanung (Anlage 5),

f. die Grundsätze für die Kostenverteilung auf die im Erschließungsgebiet gelegenen Grundstücke (Anlage 6).

§ 15

Schlussbestimmungen

(1) Vertragsänderungen oder –ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Gemeinde und die Anwohner-GbR erhalten jeweils eine Ausfertigung. Die Gesellschafter der Anwohner-GbR erhalten jeweils eine Kopie.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

Brieselang, den

Für die Gemeinde




Für die Anwohner-GbR

